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Leinfelden-Echterdingen 
 
 

Umzugsordnung 
 

Wir freuen uns, erstmalig einen großen Fasnetsumzug in Leinfelden 
präsentieren zu können und möchten das gemeinsam mit Euch 
erfolgreich über die Bühne bringen. Daher möchten wir unsere 
Besucher und Zuschauer glücklich unterhalten und nicht belästigen 
oder verärgern.   
  
 

 Jedem zur Freud – keinem zum Leid 
 

Diesen Grundsatz haben wir Narren und möchten diesen auch so leben.  
  
1.   Verzichtet auf übermäßigen Alkoholkonsum vor dem Umzug, wir  
     wollen unseren Besuchern keine betrunkenen Narren präsentieren.  
 
2.   Bitte achtet unbedingt darauf, dass das keine Lücken im Umzug 
      entstehen, sondern Ihr immer den Anschluss an die Gruppe vor  
      Euch habt.  
 
3.   Bitte seht auch von Darbietungen ab, die den Umzug in die Länge      
      ziehen, damit auch die Gruppen im hinteren Startfeld nicht noch  
      länger warten müssen.  
 
4.   Die Teilnehmenden am Umzug werden ausdrücklich darauf  
      hingewiesen und angehalten, kein Konfetti zu werfen.  
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5.   Es ist untersagt, Feuerwerkskörper jeglicher Art sowie auch  
      Rauch und Nebelbomben, etc. abzubrennen während der  
      Aufstellung sowie während des Umzuges. Der Ordnungsdienst 
      wird dies an diesem Tag überwachen. 
       
6.   Behandelt unsere Umzugsteilnehmer ordentlich und    
      verzichtet auf Gegenstände wie Kabelbinder usw..  
 
7.   Offenes Feuer sowie heißes Wasser im Kessel dürfen am Umzug  
      nicht mitgeführt werden.  
 
8.   Allen Anweisungen von Ordnern und Sicherheitskräften sind Folge  
      zu leisten, ggf. auch das Anhalten des Umzugs. 
 
9.   Das Fliegen von Drohnen oder anderen unbemannten    
      Luftfahrtsystemen ist während des gesamten Faschingsumzugs  
      strengstens untersagt. Dies gilt für alle Teilnehmer und Besucher.  
      Aufgrund der Nähe zum Flughafen Stuttgart befindet sich die  
      Umzugsstrecke in einer Flugverbotszone für Drohnen gemäß  
      Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO). Verstöße können nicht nur zum  
      Ausschluss von der Veranstaltung führen, sondern auch rechtliche  
      Konsequenzen nach sich ziehen. Wir bitten um Ihr Verständnis –     
      diese Regelung dient der Sicherheit aller Beteiligten und der  
      Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. 

 
10.  Die nicht Einhaltung dieser Regeln führt zum sofortigen  
      Ausschluss der gesamten Gruppe. Wir übernehmen keine Haftung 
      für die Umzugsteilnehmer. 
 


